
ALBERT - EINSTEIN - SCHULE 
Kooperative Gesamtschule 

Wülferoder Str. 46, 30880 Laatzen, Tel.: 0511 / 98293-0, Fax: 9829332                                     
 

Laatzen, Februar 2024 
 
Informationen über die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sie haben die Möglichkeit, an der entgeltlichen Ausleihe für Lernmittel teilzunehmen. Die Teilnahme an dem 
Ausleihverfahren ist freiwillig und wird von Ihnen für jedes Schuljahr neu entschieden. Das Anmeldeverfahren 
können Sie über das Internet/IServ erledigen.  
Das Onlineportal ist vom 15.04.2024 – 31.05.2024 für die Anmeldung freigeschaltet. Eine Beschreibung finden 
Sie in dem zweiten Dokument. 

In Ausnahmefällen können Sie die online-Anmeldung durch eine schriftliche Anmeldung ersetzen. Füllen Sie 
dazu bitte das entsprechende Formular aus (Anmeldung – Lernmittelausleihe). Das ausgefüllte Formular und ggf. 
dazugehörige kopierte Bescheide MÜSSEN bis zum 31.05.2024 in der Schule vorliegen.  

Bei der Teilnahme am Ausleihverfahren zahlen Sie für die Schulbücher einen geringen Anteil des Ladenpreises. 
Die Berechnung der Kosten wird jährlich vom Lernmittelteam zusammen mit dem Elternvorstand und der 
Schulleitung festgelegt. 

Zusätzlich zur Ausleihgebühr ziehen wir die Kosten für das Schülerbuch (4,00 €), einen Beitrag für das 
Verbrauchsmaterial im Ästhetikbereich (2,00 €), sowie im 5. Jahrgang die Kosten für das Herzberger-Quader-
Projekt (3,50 €) mit ein. Diese Beträge sind in der Ausleihgebühr enthalten. Dies geschieht zur Entlastung der 
Klassen- und Fachlehrer. Wenn Sie die Schulbücher selbst anschaffen, begleichen Sie bitte diese 
zusätzlichen Kosten per Überweisung bis zum 29.07.2024. (Gesamtbetrag 9,50 €) 
 
Kontoverbindung 

Kontoinhaber:   Albert-Einstein-Schule Laatzen 
IBAN:    DE19251933310019875700 
BIC:    GENODEF1PAT 
Bank:    Volksbank eG 
Bitte immer den Verwendungszweck mit angeben! 
Verwendungszweck:  Schülername / Schülerbuch, etc. 

Die aktuelle Liste für die anzuschaffenden Schulbücher erhalten Sie auf unserer Homepage. 
 
Bei Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern wird für jedes Kind nur 80 Prozent  
des festgesetzten Entgelts für die Ausleihe erhoben. Für die Kinder, die eine andere Schule  
besuchen, geben Sie bitte jedes Schuljahr eine Schulbescheinigung in der Mediothek ab. 
 

Leistungsberechtigte nach  
  

●  Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeit Suchende -  
●  Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung 
außerhalb des Elternhauses gewährt wird (im Wesentlichen Heim- & Pflegekinder) 
●  Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe  
●  § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag)  
●  Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfsbedürftigkeit im Sinne des § 9 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 WoGG)  
●  Asylbewerberleistungsgesetz 
 

sind von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe befreit. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören und 
an dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, müssen Sie sich zu dem Verfahren anmelden und Ihre Berechtigung 
durch Vorlage des Leistungsbescheides oder durch Bescheinigung des Leistungsträgers nachweisen, eine BUT – 
Bescheinigung reicht nicht aus. Die Leistungsbescheinigung geben Sie bitte in der Mediothek ab. Sie muss bis 
zum 31.05.2024 vorliegen, sonst wird der volle Betrag fällig.  
 

Wichtig: 
Arbeitshefte, Atlas, Duden und Wörterbücher müssen Sie selbst beschaffen (diese Liste können Sie sich auch auf 
unserer Homepage herunterladen).  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Schulleiter 


